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§ 3 AnmG
 AnmG - Anmeldegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Umsiedler ist eine Person, die während des Zweiten Weltkrieges

1. auf Grund eines vom Deutschen Reich geschlossenen zwischenstaatlichen Vertrages aus einem Gebiet außerhalb

der Grenzen der Republik Österreich und des Deutschen Reiches mit dem Gebietsstand vom 31. Dezember 1937

oder

2. auf Grund von Maßnahmen deutscher Dienststellen aus einem von der ehemaligen Deutschen Wehrmacht

besetzten Gebiet außerhalb der Grenzen der Republik Österreich und des Deutschen Reiches mit dem

Gebietsstand vom 31. Dezember 1937

umgesiedelt worden ist, weil sie in ihrer Heimat nach bestimmten Merkmalen, wie Abstammung, Erziehung, Sprache,

Kultur, zur deutschen Volksgruppe gerechnet wurde.

(2) Zu den im Absatz 1 Zi er 1 genannten Verträgen gehören auch die im Jahre 1939 zwischen dem Deutschen Reich

und dem Königreich Italien über die Umsiedlung von Südtirolern und Kanaltalern getro enen Abreden. Den auf Grund

dieser Abreden umgesiedelten Personen sind solche gleichgestellt, die aus dem Luserner- oder Fersental umgesiedelt

worden sind.
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